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3. Änderung der Entschädigungssatzung 
 
 
In dem regelmäßigen Gespräch zwischen dem Bürgermeister und dem 
Gemeindewehrführer wurden am 21.05.2012 die neuen Höchstsätze für 
Aufwandsentschädigungen der Feuerwehren angesprochen, die seit dem 13.02.2012 
in der Entschädigungsverordnung angehoben wurden. 
 
Die monatliche Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Feuerwehr ist in der 
Entschädigungssatzung der Gemeinde Büchen mit einem Festwert benannt, mit 
Ausnahme der Entschädigung für den Gerätewart.  
 
Der Gerätewart erhält für die Wartung und Pflege der Fahrzeuge eine den 
Fahrzeugtypen entsprechende monatliche Entschädigung 
in Höhe von des Höchstsatzes der Richtlinie. 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt die 3. Änderung der Entschädigungssatzung 
zum 01.01.2013. 
 
 
 
 


